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Zusammenfassung  

 

Im Rahmen der Benehmensherstellung haben die Mitgliedskörperschaften des LVR gemäß 

§ 23 Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO NRW) in Verbindung mit § 55 Kreis-

ordnung (KrO NRW) das Recht, Stellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage zu neh-

men.  

Bis zur Erstellung dieser Vorlage haben 19 Mitgliedskörperschaften Stellungnahmen zur 

Festsetzung der Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 übersandt.  

Die in diesem Zusammenhang eingegangenen Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaf-

ten sind in analoger Anwendung des § 55 Absatz 2 KrO NRW als Einwendungen zu werten 

und der Landschaftsversammlung Rheinland zusammen mit der Zuleitung des Entwurfs 

der Haushaltssatzung 2022 / 2023 und deren Anlagen zur Kenntnis zu geben. Die Stel-

lungnahmen sind als Anlagen beigefügt. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/363: 
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1 Ausgangslage  

Im Rahmen der Benehmensherstellung haben die Mitgliedskörperschaften des LVR gemäß 

§ 23 Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO NRW) in Verbindung mit § 55 Kreis-

ordnung (KrO NRW) das Recht, Stellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage zu neh-

men. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei ausschließlich die Festsetzung des 

Umlagesatzes der Landschaftsumlage und nicht die Haushaltsplanung insgesamt.  

Das Benehmen ist 6 Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzulei-

ten. Zudem ist den Mitgliedskörperschaften vor Beschlussfassung über die Haushaltssat-

zung in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben.  

In Abhängigkeit von der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für die Haushalts-

jahre 2022 / 2023 in die Landschaftsversammlung am 27. August 2021 hat der LVR frist-

gerecht mit Schreiben vom 9. Juli 2021 das Verfahren zur Benehmensherstellung eingelei-

tet. Den Mitgliedskörperschaften wurde die Möglichkeit eingeräumt, zunächst bis zum 

13. August 2021 eine Stellungnahme abzugeben. Ein Eckpunktepapier zu den inhaltlichen 

Schwerpunkten des LVR-Haushaltsentwurfs, in dem die von der Landesregierung beschlos-

senen Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) be-

rücksichtigt wurden, wurde am 9. August 2021 per E-Mail und postalisch versandt.  

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-

Westfalen (MHKBG) hat am 29. Juli 2021 die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum 

GFG 2022 veröffentlicht, die jedoch im Eckpunktepapier aus zeitlichen Gründen nicht be-

rücksichtigt werden konnten. Die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung werden durch den 

LVR derzeit abschließend analysiert und eingewertet. Es zeichnen sich Verbesserungen bei 

den allgemeinen Deckungsmitteln ab, die, wenn sich deren Belastbarkeit ergeben sollte, 

noch in die Haushaltsplanberatungen eingebracht werden.  

Darüber hinaus hat das MHKBG mit Runderlass vom 17. August 2021 Orientierungsdaten 

für die Jahre 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 

und Gemeindeverbände NRW veröffentlicht. Die Daten für den LVR sind am 19. August 

2021 übersendet worden, mussten seitens des Landes aber am 20. August 2021 ein wei-

teres Mal, korrigiert, übersendet werden. Auch diese Daten werden derzeit noch analysiert 

und bewertet.  

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben bisher insgesamt 19 Mitgliedskörperschaften 

Stellungnahmen zur Festsetzung des Umlagesatzes abgegeben:  

Kreisfreie Städte:  

 Köln,  

 Bonn, 

 Duisburg, 

 Düsseldorf, 

 Essen*, 

 Leverkusen*, 

 Mönchengladbach*, 

 Mülheim a.d.R.*, 

 Oberhausen*, 

 Remscheid*, 

 Solingen*, 

 Wuppertal*, 

Kreise: 

 Kreis Kleve, 

 Kreis Mettmann, 

 Kreis Wesel 

 Oberbergischer Kreis, 

 Rhein-Erft-Kreis, 

 Rhein-Kreis Neuss, 

  

Städteregion Aachen. 
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* Die mit einem Stern markierten Städte (Wuppertal, Essen, Leverkusen, Mönchenglad-

bach, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, Solingen) haben eine gemeinschaft-

liche Stellungnahme abgegeben. Die Städte Essen und Solingen haben darüber hinaus eine 

eigene Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahmen sind als Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage beigefügt.  

Ferner hat der Kreis Düren eine Stellungnahme nach der Informationsveranstaltung und 

der Einbringung des Haushaltes angekündigt. 

Die öffentliche Anhörung der Mitgliedskörperschaften erfolgt am 25. August 2021; für die 

kreisangehörigen Gemeinden wird eine entsprechende Informationsveranstaltung am 

26. August 2021 angeboten. Die sich durch die Arbeitskreisrechnung ergebenden Verän-

derungen werden sowohl in der öffentlichen Anhörung der Mitgliedskörperschaften am 25. 

August 2021 als auch in der Informationsveranstaltung für die kreisangehörigen Kommu-

nen am 26. August 2021 kommuniziert. 

 

2 Zulässigkeit von Einwendungen; Verfahren der Benehmensherstellung  

Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung des Umlagesatzes der 

Landschaftsumlage ergeben sich aus § 23 Absatz 2 LVerbO NRW in Verbindung mit § 55 

Kreisordnung (KrO NRW). Demnach erfolgt die Festsetzung der Landschaftsumlage im Be-

nehmen mit den Mitgliedskörperschaften. Diese Form der Beteiligung geht über eine bloße 

Anhörung hinaus, reicht aber nicht so weit, dass ein Einvernehmen erzielt werden muss. 

Gegenstand der Benehmensherstellung ist nicht die Haushaltsplanung im Detail, sondern 

die vorgesehene Höhe des Umlagesatzes der Landschaftsumlage. 

Das Benehmensverfahren ist spätestens 6 Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung einzuleiten und soll eine frühzeitige Beteiligung noch während der Planungs-

phase gewährleisten. Zunächst sind die im Zuge der Benehmensherstellung seitens der 

Mitgliedskörperschaften abgegebenen Stellungnahmen der Landschaftsversammlung mit 

der Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen zur Kenntnis zu geben, 

was mit der vorliegenden Sitzungsvorlage erfolgt. Die bisher eingegangenen Einwendun-

gen sind dieser Vorlage beigefügt. Eine kursorische Würdigung der vorgebrachten Stel-

lungnahmen durch die Verwaltung wird ebenfalls im Rahmen dieser Sitzungsvorlage vor-

genommen.  

Zudem ist den Mitgliedskörperschaften vor der Beschlussfassung über die Haushaltssat-

zung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Diese 

Anhörung wird am 25. August 2021 durchgeführt. Über die Einwendungen der Gemeinden 

hat die Landschaftsversammlung in öffentlicher Sitzung zu beschließen; ferner ist den Ge-

meinden das Beratungsergebnis und dessen Begründung mitzuteilen. Die Beratung und 

Beschlussfassung über die Einwendungen der Gemeinden ist unmittelbar vor der Be-

schlussfassung über die Haushaltssatzung durch die Landschaftsversammlung am 17. De-

zember 2021 vorgesehen.  

Gegen die Zulässigkeit der eingegangenen Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen 

keine Bedenken.   
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3 Inhaltliche Würdigung der Stellungnahmen 

Die bis zum 22. August 2021 eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen der Mit-

gliedskörperschaften wurden durch die Verwaltung zunächst kursorisch ausgewertet, um 

der Landschaftsversammlung zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes eine erste 

Einschätzung zu geben. Die nachfolgende Auswertung fasst die inhaltlichen Aspekte der 

Stellungnahmen zusammen. 

 

3.1 Anerkennung LVR-seitiger Anstrengungen 

In den vorliegenden Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften wird zunächst der Ent-

schluss des LVR, einen Doppelhaushalt aufzustellen und damit den Kreisen, Städten und 

der Städteregion Aachen eine längerfristige Planungssicherheit zu geben, grundsätzlich 

befürwortet.  

Das beschlossene Konsolidierungsprogramm und die Anstrengungen des LVR, zur Errei-

chung des Haushaltsausgleichs Eigenkapital einzusetzen, werden ausdrücklich anerkannt. 

Mehrfach wird eine weitergehende Intensivierung der bisherigen Konsolidierungsbemühun-

gen und eine damit noch restriktivere Bewirtschaftung eingefordert. Erwartet wird, dass 

sich der LVR noch mehr für die Entlastung der Mitgliedskörperschaften engagiert. 

Die Absicht des LVR, zur Kompensation der negativen Planergebnisse die Ausgleichsrück-

lage vollständig bis zum Jahr 2025 einzusetzen, wird ebenfalls nahezu von allen Mitglieds-

körperschaften begrüßt. Wiederholt regen die Mitgliedskörperschaften aber einen noch 

stärkeren Einsatz der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2022 und 2023 an mit dem Argu-

ment, dass die Kommunen ebenfalls ihre Ausgleichsrücklagen aufgezehrt und teilweise 

auch die Allgemeinen Rücklagen abgebaut hätten. In einer Stellungnahme wird der Einsatz 

der Ausgleichsrücklage allerdings kritisch gesehen, da deren vollständiges Aufbrauchen 

mittel- und langfristig einen Anstieg der Umlagesätze unausweichlich machen würde. 

 

3.2 Hohe Belastung durch die Zahllast für die Mitgliedskörperschaften 

In nahezu allen eingegangenen Stellungnahmen beklagen die Mitgliedskörperschaften eine 

generell zu hohe Zahllast der Landschaftsumlage, was insbesondere die Stärkungspakt- 

und HSK-Kommunen folgenschwer treffe. Mehrere Kreise betonen die zwingende Weiter-

verrechnung der Landschaftsumlage über die Kreisumlage an die kreisangehörigen Ge-

meinden und führen auch hier die prekäre finanzielle Situation, aber auch den hohen Anteil, 

den die Landschaftsumlage an den Kreisumlagen hat, an.  

Angesichts der pandemiebedingten Steuermindereinnahmen und der Anstrengungen, die 

die Gemeinden im Zusammenhang mit der noch andauernden Corona-Pandemie unterneh-

men müssten, treffe sie die Zahllast der Landschaftsumlage gegenwärtig besonders hart. 

Zudem erfordere die Bewältigung der aktuellen Hochwasser-Katastrophe zusätzliche Fi-

nanzmittel in noch nicht abschätzbarer Höhe. Der originäre Haushaltsausgleich sei dadurch 

besonders gefährdet. 
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Die vom LVR als gemeindliche Finanzkraftverstärkung gedeutete Anhebung der Bundesbe-

teiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) wird von mehreren Städten kritisch bewertet. 

Die in 2020 realisierte Erhöhung der KdU-Beteiligung sei eine langjährige Forderung der 

Städte nach einer angemessenen Aufgabenfinanzierung und dringend notwendig, um die 

über Jahrzehnte aufgebauten Altschulden abzutragen. Sie könne daher nicht vom LVR als 

Rechtfertigung für die Erhöhung der Umlagezahllast herangezogen werden. 

Die Städte und Kreise regen daher beim LVR die Erschließung weiterer Konsolidierungs-

maßnahmen an, damit die Belastung der Mitgliedskörperschaften reduziert wird. Beispiel-

haft wird angeregt, den Ausbau der Kulturangebote nicht weiter voranzutreiben.  

Einige Gemeinden beanstanden ein Übermaß an eingeplanten „Sicherheitspuffern“ im LVR-

Haushalt und fordern eine weniger vorsichtige, mutigere Planung. So seien beispielsweise 

die Personalaufwandsbudgets zu großzügig bemessen. Die in 2020 durch die Kämmerin 

vorgenommene Budgetkürzung von 3 Prozent sei zudem als Zeichen zu deuten, dass im 

LVR-Haushalt noch „Luft nach oben“ sei. Auch die Verläufe früherer Haushaltsjahre hätten 

oftmals deutlich bessere Jahresergebnisse hervorgebracht als geplant. 

Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Der LVR-Haushalt ist wesentlich durch Aufwendungen für soziale Leistungen, insbesondere 

die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, determiniert. Bei den Leistungen 

handelt es sich um Pflichtaufgaben, die im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen 

auszuführen sind und kaum beeinflussbar sind.  

Wie bereits im Schreiben vom 9. Juli 2021 ausgeführt, sind die finanziellen Auswirkungen 

der BTHG-Umstellung an der untersten Einschätzungsbandbreite erfolgt, womit die plan-

bare Aufwandsentwicklung des gewichtigsten Leistungsbereiches im LVR-Haushalt bereits 

nachhaltig begrenzt worden ist. Zudem erfolgt bereits seit Jahren durch eine aktive Steu-

erung eine Aufwandsbegrenzung. Zu nennen ist hier insbesondere die sehr erfolgreiche 

Umsteuerung „ambulant vor stationär“.  An dem neuen Konsolidierungsprogramm beteiligt 

sich das Sozialdezernat alleine schon jährlich mit 30 Mio. Euro und damit in einer Größen-

ordnung von 150 Mio. Euro bis zum Jahr 2025.  

Mit der Auflage des vierten Konsolidierungsprogramms 2021-2025 hat der LVR bereits 

weitere erhebliche Anstrengungen unternommen und umfängliche Konsolidierungsmaß-

nahmen in die Haushaltsplanung sowie die Ermittlung der Umlagesätze einbezogen. Die 

Einsparpotentiale sind damit erschöpft, da es sich bereits um das vierte Konsolidierungs-

programm handelt. 

Die 3-prozentige Sperre aller LVR-Zuschussbudgets im Jahr 2020 ist kein Indiz dafür, dass 

im Haushalt noch „Luft nach oben“ war oder ist. Die Sperre ist ausgesprochen worden, weil 

sich erhebliche Planverfehlungen in der Eingliederungshilfe für Erwachsene und bei den 

Entwicklungen der Aufwendungen und Fallzahlen für die im Rahmen der Eingliederungshilfe 

für Kinder neu übertragenen Aufgaben abgezeichnet haben. Im Bereich der Eingliederungs-

hilfe für Erwachsene waren die in der Planung für das Jahr 2020 vorgenommenen Ansatz-

kürzungen aufgrund der Konsolidierung definitiv überzeichnet. Im Bereich der Eingliede-

rungshilfe für Kinder beruhten die Planannahmen auf einer Abfrage des LVR bei den Mit-

gliedskörperschaften hinsichtlich der Fälle und Aufwendungen, gemeinsam dazu installier-
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ten Arbeitsgruppen und auch der Einholung von externen Gutachten. Im Laufe der Bewirt-

schaftung stellte sich heraus, dass die Abrechnungen der Leistungsträger sehr viel höher 

und für sehr viel mehr Fälle erfolgt sind, als durch die Mitgliedskörperschaften gemeldet 

worden waren. Die gleiche Entwicklung vollzieht sich im Jahr 2021. Durch die Haushalts-

disziplin aller Dezernate und deren Bereitschaft, auf die Umsetzung von geplanten Maß-

nahmen zu verzichten, konnte letztlich im Verbund mit weiteren Maßnahmen erreicht wer-

den, dass das Jahresergebnis nahezu ausgeglichen ist. 

Ein umfänglicher Einsatz der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2022 und 2023, wie verein-

zelt gefordert, führt in Konsequenz dazu, dass in den folgenden Jahren der mittelfristigen 

Planung über einen Eigenkapitaleinsatz keine Umlagesatzsenkungen mehr vorgenommen 

werden können, d.h. die Umlagesätze werden steigen. Es stellt sich für die Mitgliedskör-

perschaften somit nur ein sehr kurzfristiger Erfolg ein, der sehr schnell in weitere Belas-

tungen für die Folgejahre umschlagen wird. Diese Vorgehensweise entspricht nicht dem 

vom LVR verfolgten Ziel der nachhaltigen und generationengerechten Finanzwirtschaft. 

Mit dem vollständigen Einsatz der Ausgleichsrücklage im vorgelegten Haushaltsentwurf 

und in der mittelfristigen Planung geht der LVR bereits an die Grenzen dessen, was finanz-

wirtschaftlich noch vertretbar ist. Der Haushalt verfügt über ein Volumen über 4 Milliarden 

Euro. Kleinste Planabweichungen erreichen in finanzieller Hinsicht bereits eine erhebliche 

Dimension. Sollte es zu den erheblichen Planverfehlungen, wie wir sie insbesondere im 

Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder erleben mussten, kommen, stehen keine Mittel 

mehr zur Verfügung, diese auch nur im Ansatz ausgleichen zu können. Dieses Risiko ist 

der LVR bereit, aus Rücksicht auf seine Mitgliedskörperschaften zu tragen.  

Hinsichtlich der Aufstockung der Bundesbeteiligung an den KdU-Aufwendungen auf bis zu 

75 Prozent ab dem 1. Januar 2020 ist auszuführen, dass es sich sehr wohl um eine erheb-

liche gemeindliche Finanzkraftverstärkung handelt, die auch im Zusammenhang mit der 

Entwicklung der Eingliederungshilfe angesprochen werden muss. Dem Argument, dass es 

sich dabei um eine langjährige Forderung der kommunalen Familie gehandelt habe und 

gerade in NRW damit die Altschuldenproblematik angegangen werden soll, ist zu entgeg-

nen, dass die erstmalige Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit zunächst 

50 Prozent auf die jahrelange Diskussion und Forderung einer Beteiligung an der Einglie-

derungshilfe zurückgeht. Diese Forderung hatte es seinerzeit sogar in den Koalitionsvertrag 

der großen Koalition auf Bundesebene im Jahre 2013 geschafft. Ziel war die Entlastung in 

der Eingliederungshilfe in Höhe von 5 Milliarden Euro. Da die Eingliederungshilfeträger teils 

kommunal und teils auf Landesebene verortet sind, konnte der Weg der Entlastung über 

die Eingliederungshilfe nicht im Konsens umgesetzt werden. Stattdessen ist eine Entlas-

tung über die Kosten der Unterkunft erfolgt. Daran partizipiert der LVR aber in keinerlei 

Hinsicht, so dass die Bundesentlastung bei den Mitgliedskörperschaften immer wieder in 

den Fokus gerückt werden muss, wenn es um die Entwicklung in der Eingliederungshilfe 

und auch um die Haushalte des LVR geht.   
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3.3 Berücksichtigung der Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 

vom 29. Juli 2021 

Die Stadt Düsseldorf, die Städteregion Aachen sowie die Städte Wuppertal, Essen, Lever-

kusen, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid und Solingen ha-

ben beanstandet, dass die Berechnungsmodalitäten des GFG 2022, hier die Differenzierung 

der fiktiven Hebesätze der Realsteuern bei den kreisfreien und kreisangehörigen Kommu-

nen, nicht hinreichend berücksichtigt worden seien. 

Die Verwaltung führt dazu wie folgt aus: 

Zum Zeitpunkt der Einleitung des Benehmensverfahrens (Schreiben des LVR vom 9. Juli 

2021) lagen dem LVR neben dem Festsetzungserlass des Landes NRW zum GFG 2021 die 

Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 12. Mai 2021 und der Beschluss der 

Landesregierung zu den Eckpunkten des GFG-Entwurfes 2022 vom 29. Juni 2021 vor. Die 

Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29. Juli 2021 lag noch nicht vor und konnte 

daher nicht berücksichtigt werden. Für die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der 

Schlüsselzuweisungen der Jahre 2022 und 2023 hat der LVR daher zusätzliche Annahmen 

auf der Grundlage eigener Prognosen getroffen und darauf basierend die Umlagesätze für 

die Haushaltsjahre 2022 und 2023 kalkuliert.  

Am 29. Juli 2021 wurde die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 veröffentlicht, die derzeit 

durch den LVR analysiert und bewertet wird. Der Arbeitskreisrechnung liegt die durch Lan-

desmittel aufgestockte verteilbare Finanzausgleichsmasse von 14,042 Mrd. Euro zu 

Grunde, die trotz des noch laufenden Verbundzeitraumes (1. Oktober 2020 bis 30. Sep-

tember 2021) in ihrer Gesamthöhe unverändert bleiben soll und damit als festgesetzt an-

gesehen werden kann. 

Nach der Arbeitskreisrechnung zeigen sich Verbesserungen bei den Allgemeinen Deckungs-

mitteln in Folge der Umstellung der Berechnungsmodalitäten im GFG 2022 und der deutlich 

günstigeren Entwicklung der Steuereinnahmen ab. 

 

3.3.1 Umstellung der Berechnungsmodalitäten des GFG 2022 

Die Differenzierung der fiktiven Hebesätze in der GFG-Systematik ist mit Veröffentlichung 

der Eckpunkte zum GFG 2022 Ende Juni 2021 angekündigt worden. Dabei sind die fiktiven 

Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B für die kreisfreien Städte höher 

festgesetzt worden als für die kreisangehörigen Kommunen. Anstoß für die Nivellierung 

war die Intention des Landes, eine "gerechtere" Verteilung der Schlüsselzuweisungen zu 

erreichen, bei der die Rechtsstellung der kreisangehörigen Gemeinden mehr Berücksichti-

gung finden sollte. 

In der weiteren Anwendung des GFG 2022 wirken die differenzierten Hebesätze allerdings 

nicht nur auf die Ableitung der Schlüsselzuweisungen, sondern überdies auch auf die Er-

mittlung der gemeindlichen Steuerkraftmesszahlen. Infolgedessen hat sich die normierte 

Steuerkraft der kreisfreien Städte deutlich erhöht, was ferner zum Anstieg der Umlage-

grundlagen geführt hat. Mit der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 sind die Festsetzun-

gen der Steuerkraftmesszahlen der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden 

am 29. Juli 2021 veröffentlicht worden.  
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Bis zum Zeitpunkt der Übermittlung der Arbeitskreisrechnung ist der LVR davon ausgegan-

gen, dass die Differenzierung der fiktiven Hebesätze zwar zu einer Umverteilung der 

Schlüsselzuweisungen innerhalb der kommunalen Familie führen werde, sich aber insge-

samt nicht auf die Umlagegrundlagen für die Landschaftsverbände auswirken werde, also 

umlageneutral bliebe. Nunmehr ist festzustellen, dass die Steuerkraft einzelner Mitglieds-

körperschaften deutlich verbessert wird, was zu einer höheren Umlagezahlung derselben 

an den LVR führt.  

 

3.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen im Veranlagungszeitraum  

Der Veranlagungszeitrum für die Ermittlung der Umlagegrundlagen 2022 belief sich vom 

1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021. Zum Zeitpunkt der Einleitung des Benehmensverfah-

rens lagen dem LVR noch nicht alle Daten des Landesbetriebes IT.NRW über die Steuer-

einnahmen im Referenzzeitraum vor. Daher wurden bei der Kalkulation der Umlagesätze 

zunächst die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt. 

Inzwischen hat IT.NRW nach Abschluss des maßgeblichen Veranlagungszeitraums die Ar-

beitskreisrechnung für das GFG 2022 am 29. Juli 2021 veröffentlicht. Demnach haben sich 

die Steuereinnahmen in NRW deutlich besser entwickelt als bei der noch nicht regionali-

sierten Mai-Steuerschätzung angenommen.  

Der LVR überarbeitet derzeit seine bisherigen Planungsprämissen und wird zu ziehende 

Folgen aus der Arbeitskreisrechnung bis zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 

2022 / 2023 am 27. August 2021 vorlegen. 

 

3.4 Fehlende Detailinformationen  

Mehrere Kreise beanstanden, dass der LVR nicht rechtzeitig mit der Einleitung des Beneh-

mensverfahrens Detailinformationen zur Kalkulation der Umlagesätze bereitgestellt habe 

und kündigen weitergehende Stellungnahmen nach der öffentlichen Anhörung bzw. der 

Bereitstellung von Eckdaten an. 

Die Verwaltung berichtet dazu wie folgt:  

Das Verfahren der Benehmensherstellung ist gesetzlich sechs Wochen vor Einbringung des 

Haushaltes in die Landschaftsversammlung einzuleiten. Da es eine Art Einvernehmen in 

der kommunalen Familie gibt, dass der LVR immer möglichst frühzeitig seine Haushalte 

einbringt, damit die Mitgliedskörperschaften auch frühzeitig die erforderlichen Daten für 

ihre eigenen Planungen haben, muss der LVR aufgrund der Fristen des Benehmensverfah-

rens sehr früh im Jahr mit der Planung des Haushaltes und der Planung der Umlagesätze 

an den Start gehen. Oftmals liegen dann wesentliche Informationen wie die GFG-Eck-

punkte, die Arbeitskreisrechnung des Landes und auch die Modellrechnung des Landes 

nicht vor. Der LVR muss dann mit eigenen Prognosen und Annahmen arbeiten.  

Auch zum Zeitpunkt der Einleitung des Benehmenverfahrens für den Doppelhaushalt 

2022 / 2023 lagen dem LVR keine vollständigen Informationen über die aktuelle Entwick-

lung des kommunalen Finanzausgleichs bzw. der Steuereinnahmen vor. Dennoch hat der 



Seite 10 von 13 

LVR mit Schreiben vom 9. Juli 2021 bereits umfangreiche Ausführungen zum Zustande-

kommen der Umlagesätze anhand der zu dem Zeitpunkt verfügbaren Informationen getä-

tigt. Auch in dem am 9. August 2021 versandten Eckpunktepapier sind die bisher getätig-

ten Annahmen umfassend erläutert worden. Für die Anhörungsveranstaltung am 25. Au-

gust sind weitergehende Informationen angekündigt worden. 

Die inzwischen bekannt gewordenen Datengrundlagen werden derzeit durch den LVR aus-

gewertet und werden den Mitgliedskörperschaften im Rahmen der öffentlichen Anhörung 

vorgestellt. Darüber hinaus wird der LVR auch Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften 

nach der Frist aus dem Benehmensverfahren entgegennehmen und diese bis zur Haus-

haltseinbringung bewerten. Selbst danach eingehende Stellungnahmen werden ebenfalls 

ausgewertet und der Landschaftsversammlung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über 

den Haushalt am 27. Dezember 2021 bereitgestellt. 

Der LVR verfolgt hier eine kommunalfreundliche Vorgehensweise, denn im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften ist nur zur vorgesehenen Höhe des Umlagesatzes und nicht zur 

Haushaltsplanung im Detail das Benehmen herzustellen.  

 

3.5 Überproportionale Steigerung des Umlagesatzes von 2022 nach 2023 

Wiederholt wird durch die Mitgliedskörperschaften die gravierende Steigerung des Umla-

gesatzes von 2022 nach 2023 beanstandet. Es wird angeregt, für das Jahr 2023 einen 

geringeren Umlagesatz vorzusehen, sodann die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 ab-

zuwarten und gegebenenfalls einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 zu verabschie-

den. 

Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Über die Ursachen der Umlagesatzentwicklung in 2023 hat der LVR weitgehende Ausfüh-

rungen im Eckpunktepapier gemacht, welches den Mitgliedskörperschaften im Vorfeld der 

öffentlichen Anhörung bereitgestellt worden ist. Die Steigerung des Umlagesatzes von 

2022 nach 2023 kommt vor allem wegen des Wegfalls der bundes- und landesseitigen 

Unterstützungsprogramme aufgrund der Corona-Pandemie zustande. Ob es für das Jahr 

2023 weitere Unterstützungsleistungen geben wird, ist ungewiss. Dies zeigt allerdings auch 

sehr deutlich auf, dass es sich bei dem Umlagesatz für das Jahr 2022 um einen „subventi-

onierten“ Umlagesatz handelt. Ohne diese Stützungsmaßnahmen läge bereits der Umlage-

satz 2022 auf Höhe des „realistischen“ Umlagesatzes 2023. 

Sollten sich im Laufe der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2022 erhebliche Abweichun-

gen, die positiv, aber auch negativ sein können, bei den Planungsannahmen für das Jahr 

2023 ergeben, so wird der LVR die Notwendigkeit des Erlasses einer Nachtragssatzung für 

das Haushaltsjahr 2023 prüfen. 

 

3.6 Corona-Auswirkungen 

Einige Kommunen mutmaßen, dass der LVR seine Corona-bedingten Finanzschäden auf die 

Kommunen abwälze.  
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Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Durch die bundes- und landesseitigen Unterstützungsprogramme und landesseitige Sofort-

hilfen konnte der LVR die pandemiebedingt aufgetretenen Einbußen bisher vollumfänglich 

auffangen, so dass im Jahr 2020 diesbezüglich kein Finanzschaden entstanden ist. Daher 

hat der LVR von der Möglichkeit der Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden im Jah-

resabschluss 2020 keinen Gebrauch gemacht. Für das Jahr 2021 wird ein solcher Schaden 

ebenfalls nicht erwartet. Hinsichtlich möglicher Corona-bedingter Schäden in den Jahren 

2022 und 2023 können derzeit keine Aussagen gemacht werden.   

 

3.7 Kostensteigerung durch BTHG 

Vereinzelt wird beanstandet, dass die BTHG-bedingten Kostensteigerungen unkalkulierbar 

und daher kritisch zu hinterfragen sind. Seitens eines Kreises wird vorgebracht, dass die 

Fallkosten im Bereich der Eingliederungshilfe (EGH) für Erwachsene grundsätzlich zu hoch 

seien und die EGH daher einer Strukturanalyse, wie sie derzeit die Gemeindeprüfungsan-

stalt bei den Kreisen durchführt, unterzogen werden sollte. 

Die Verwaltung führt dazu wie folgt aus: 

Wie bereits ausgeführt, sind die finanziellen Auswirkungen der BTHG-Umstellung an der 

untersten Einschätzungsbandbreite erfolgt, womit die planbare Aufwandsentwicklung des 

gewichtigsten Leistungsbereiches im LVR-Haushalt bereits nachhaltig begrenzt worden ist. 

Zudem erfolgt bereits seit Jahren durch eine aktive Steuerung eine Aufwandsbegrenzung. 

Zu nennen ist hier insbesondere die sehr erfolgreiche Umsteuerung „ambulant vor statio-

när“.   

An dem neuen Konsolidierungsprogramm beteiligt sich das Sozialdezernat alleine schon 

jährlich mit 30 Mio. Euro und damit in einer Größenordnung von 150 Mio. Euro bis zum 

Jahr 2025. Dazu werden weitere Steuerungsmaßnahmen, wie im Eckpunktepapier be-

schrieben, implementiert. Mittelfristig ist es das Ziel, die Fallkosten auf das Niveau der 

westdeutschen Flächenländer bzw. des LWL abzusenken, soweit keine besonderen Tatbe-

stände höhere Entgelte rechtfertigen.  Die geplanten Steigerungsraten im Bereich der Ein-

gliederungshilfe liegen im LVR-Haushaltsentwurf mit 3,5 Prozent p.a. deutlich unter den 

bundesdurchschnittlichen Kostensteigerungen. 

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass der LVR selbstverständlich mögliche 

Konnexitätsansprüche nicht aus dem Blick verliert. Der LVR hat die Gesetzgebungsverfah-

ren intensiv begleitet und die Felder identifiziert, in denen Kostenveränderungen durch das 

BTHG bzw. das AG-BTHG NRW für den LVR zu erwarten sind. Die Wege zur Erhebung und 

Auswertung finanzieller Veränderungen wurden schrittweise entwickelt, jeweils mit Bezug 

bzw. in Ergänzung zu den Erhebungsschritten der Finanzevaluation des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Soziales (BMAS). Parallel wurde in 2019 eine Vereinbarung mit der 

kommunalen Familie zur fristwahrenden Klageerhebung gegen das Land getroffen, um die 

kommunalen Rechte nach dem Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) zu wahren. Die 

Klage ist am 2. August 2019 eingereicht worden. 
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4 Weiteres Verfahren 

Die Mitgliedskörperschaften werden im Rahmen der Anhörung am 25. August 2021 über 

die aktuellen Entwicklungen informiert.  

Die Stellungnahmen des LVR auf die Einwendungen der Mitgliedskörperschaften werden 

der Landschaftsversammlung Rheinland im Dezember vor der Verabschiedung des Haus-

haltes 2022/2023 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.  

 

In Vertretung  

H ö t t e 
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Anlagen: Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften 

 

Die Einwendungen der Mitgliedskörperschaften sind dieser Vorlage als Anlagen beigefügt:  

 

 Stadt Köln 

 Stadt Bonn 

 Stadt Duisburg 

 Stadt Düsseldorf 

 Stadt Essen 

 Stadt Solingen 

 Stadt Wuppertal gemeinschaftlich und stellvertretend für die Städte: Essen, Lever-

kusen, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, Solingen 

 Kreis Kleve 

 Kreis Mettmann 

 Kreis Wesel 

 Oberbergischer Kreis 

 Rhein-Erft-Kreis 

 Rhein-Kreis Neuss 

 Städteregion Aachen 
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